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1. Änderungssatzungen zur Griinanlagensafzung und zur Grünanlagengebühren-
setzung der $tadt Eisenach
hier: Einbringung

I. Ioıchiıısıvorsehlıgı

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt

1. Die Satzung über die Benutzung der d¿ırltlichen Grünanlagen in der Stadt Eisenach
(Grünanlagensatzung) vom 29.05.2001 wird wie folgt geändert:

a. Der§ 1 Begriffsbestimmung email zusatzlich folgenden 3. Absatz:
(3) Die Grünanlagen der Stadt Eisenach sind als Anlage dieser Satzung

beigefügt.
2. Die setzung über die Erhebung von Gebühren für Sondemutzungan von tifrentlichen

Grünanlagen In der Stadt Eisenach (Grünaniagengebührensatzung) vom 26.06.2001 wird wie
folgt geändert:

a. im 5 4 Gebtihrenmaßstab wird der letzte Satz wie folgt neu formuliert;
Die Grünanlagen der Stadt Eisenach und deren Einordnung in die
šzttzegonen i bis lv sind als Anlage beigefügt und Bestandteil dieser

ung.

Il . Begründung:

Als Konsequenz der Aufhebung des Bebauungsplans „Lutherplatz" hat sich ergeben, dass zur
Rechtssichemeit des Bestandes von öffentlichen Grünanlagen, diese verbindlich in den jeweils gültigen
Satzungen eindeutig definiert werden müssen.
Alle Änderungen dieser Liste sind dann nur noch iiber eine Änderung der Satzung dumh den Stadtrat
möglich.

Die bisher gültige Liste sämtlicher Grünanlagen ist nur in der Grünaniagengebiihrensatzung naeiırlemıicıı
erwähnt und bisher nicht eindeutig Bestandteil der Satzung. Dies ist in der bisherigen Fomı für den
qøuemaÀ verbindlichen Schutz der öffentlichen Grünanlagen nicht ausreichend noch dazu dass über
Anaerungen der nrsnengen Liste kernenei Benachrichtigungen des sraarrates erfolgen una Änderungen in
der fachlichen Kompetenz des Eigenbetriebes liegen.
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Die aktuelle Liste sämtlicher Grünanlagen der Stadt Eisenach und denen Einordnung in die Kategorien l bis
N sind von der Verwaltung dem zuständigen Ausschuss vorzulegen und werden nach inhaltlicher
Abstimmung dann durch diesen Stacltmlsbeschluss Bestandteil der Grünanlagensatzung und der
Grünanlagengebllhrensatzung der Stadt Eisenach.
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